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 Veröffentlicht am 20.11.2025

Norm

WEG §2

WEG §5

Rechtssatz

Die Quali.kation von (nicht nach allen Seiten umbauten) Frei4ächen als Bestandteil eines solchen

Wohnungseigentumsobjekts setzt voraus, dass dies nach der Verkehrsau8assung an dessen baulicher

Abgeschlossenheit nichts ändert. Bestandteil des Wohnungseigentumsobjekts sind sie daher (nur) dann, wenn sie

unmittelbar an das Wohnungseigentumsobjekt anschließen und aufgrund der baulichen Gegebenheiten deren

ausschließliche Zuordnung zum Wohnungseigentumsobjekt klar erkennbar ist. Vorplätze zu im Wohnungseigentum

befindlichen Garagen sind nicht deren Bestandteile.
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